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HmbGVBl. Nr. 43 DIENSTAG, DEN 30. NOVEMBER 2010

Tag I n h a l t Seite

Einziger Paragraph

(1) Zur Sicherung der Planung wird eine Veränderungs-
sperre für die in der Anlage durch eine schwarze Linie
umgrenzte Fläche des Bebauungsplans Altona-Nord 5 (Text-
planänderung) (Bezirk Altona, Ortsteil 210) für zwei Jahre
erlassen. 

(2) Die Veränderungssperre nach Absatz 1 hat zum Inhalt,
dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann eine Entschädigung
verlangen, wenn die in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetz-
buchs bezeichneten Nachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem örtlich
zuständigen Bezirksamt beantragt. Das Erlöschen eines
Entschädigungsanspruchs richtet sich nach § 18 Absatz 3
des Baugesetzbuchs.

2. Unbeachtlich wird eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Verordnung
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über die Veränderungssperre Altona-Nord 5 – Änderung

Vom 28. Oktober 2010

Auf Grund von § 14 und § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415),
zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), in
Verbindung mit § 4 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt
geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370), und § 1
der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 370), wird verordnet:

Hamburg, den 28. Oktober 2010.

Das Bezirksamt Altona
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§ 1
(1) Der Bebauungsplan Othmarschen 34, für den Geltungs-

bereich südlich der Elbchaussee am Elbhang gegenüber dem
Jenischpark (Bezirk Altona, Ortsteil 219) wird festgestellt.
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Westgrenze des Flurstücks 866, Nordgrenzen der Flur-
stücke 866, 867 und 800, über das Flurstück 800, Ost-
grenze des Flurstücks 800, Südgrenze des Flurstücks 800,
Südgrenze des Flurstücks 867, Westgrenze des Flurstücks
867, Südgrenze des Flurstücks 867, Westgrenze des Flur-
stücks 867, über das Flurstück 866 der Gemarkung Klein
Flottbek (Bezirk Altona, Ortsteil 219).
(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die

ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die

zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2
Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-

stehende Vorschriften:
1. Für die zu erhaltenden Bäume und Sträucher sind bei

Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Außerhalb von
öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Geländeauf-
höhungen oder Abgrabungen im Kronenbereich festge-
setzter Bäume unzulässig.

2. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden
und zu erhalten. Großkronige Bäume müssen einen
Stammumfang von mindestens 16 cm, kleinkronige Bäume
einen Stammumfang von mindestens 12 cm in 1 m Höhe
über dem Erdboden aufweisen. Im Kronenbereich dieser
Bäume ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens
12 m² anzulegen.

3. In den Baugebieten sind Geh- und Fahrwege sowie eben-
erdige Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau
herzustellen.

4. Im Kerngebiet werden Vergnügungsstätten nach § 7
Absatz 2 Nummer 2 der Baunutzungsverordnung in der
Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt
geändert am 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), ausge-
schlossen.

5. Entlang der Elbchaussee sind durch geeignete Grundriss-
gestaltung Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung von
Wohn- und Schlafräumen an den lärmabgewandten
Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume
ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnah-
men an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und
Dächern der Gebäude geschaffen werden.

§ 3
Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-

ungspläne aufgehoben.

Verordnung
über den Bebauungsplan Othmarschen 34

Vom 3. November 2010

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), in Verbindung mit § 3 Ab-
sätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsge-
setzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. 
S. 271), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
370), § 4 Absatz 3 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 402) in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542) sowie § 1 und § 2 Absatz 1 der Weiterübertra-
gungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481),
zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 370),
wird verordnet:

Hamburg, den 3. November 2010.

Das Bezirksamt Altona
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Vierzehnte Verordnung
zur Änderung der Verordnung

zum Schutz von Landschaftsteilen in den Gemarkungen Duvenstedt, Bergstedt,
Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorf und Rahlstedt

Vom 23. November 2010

Auf Grund von § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402) in Verbin-
dung mit § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2542) wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in den
Gemarkungen Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt,
Volksdorf und Rahlstedt vom 19. Dezember 1950 (Sammlung
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 791-k), zuletzt
geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 359, 364), tritt
für die in der anliegenden Karte rot eingezeichnete, in der
Gemarkung Lemsahl-Mellingstedt belegene Fläche außer
Kraft und wird um die in der anliegenden Karte grün einge-
zeichneten Flächen in den Gemarkungen Lemsahl-Melling-
stedt und Duvenstedt belegenen Flächen ergänzt.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 23. November 2010.
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A r t i k e l  1
Hinterlegungsgesetz (HintG)

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Hinterlegungsstellen, Hinterlegungskasse

(1) Die Hinterlegungsgeschäfte werden von Hinterlegungs-
stellen und Hinterlegungskassen wahrgenommen.

(2) Hinterlegungsstellen sind die hamburgischen Amts-
gerichte. Die zuständige Behörde kann ein Amtsgericht für
mehrere Gerichtsbezirke zur Hinterlegungsstelle bestimmen.

(3) Hinterlegungskasse ist die Justizkasse Hamburg. 

§ 2
Übertragung der Aufgaben

Die Geschäfte der Hinterlegungsstelle werden der Rechts-
pflegerin bzw. dem Rechtspfleger übertragen. §§ 5 bis 11 des
Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBl. I
S. 2065), zuletzt geändert am 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2474,
2476), in der jeweils geltenden Fassung sind nicht anzuwenden.

§ 3
Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle

(1) Die Hinterlegungsstelle kann eine bei ihr anhängige
Sache aus wichtigem Grund an eine andere Hinterlegungs-
stelle abgeben, wenn diese zur Übernahme bereit ist. Einigen
sich die Stellen nicht, entscheidet die gemeinsame Aufsichts-
behörde. Von der Abgabe einer Sache an eine andere Hinter-
legungsstelle hat die neue Hinterlegungsstelle die Beteiligten
zu benachrichtigen.

(2) Ist die Miete oder Pacht bei einer anderen Hinter-
legungsstelle hinterlegt worden als der, in deren Bezirk das
Grundstück liegt, so ist die Sache an die Stelle abzugeben, in
deren Bezirk das Grundstück liegt.

§ 4
Einsichtsrecht

Den Beteiligten ist Einsicht in die Hinterlegungsakte zu
gestatten, soweit nicht schwerwiegende Interessen einer bzw.
eines Beteiligten entgegenstehen. 

§ 5
Überprüfung von Entscheidungen 

(1) Gegen Entscheidungen der Hinterlegungsstelle findet
die Beschwerde statt. Die Beschwerde ist bei der Hinter-
legungsstelle schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle
einzulegen. 

(2) Hält die Hinterlegungsstelle die Beschwerde für
begründet, hat sie ihr abzuhelfen; andernfalls ist die

Beschwerde unverzüglich der dienstaufsichtführenden Richte-
rin bzw. dem dienstaufsichtführenden Richter des Amts-
gerichts zur Entscheidung vorzulegen. 

(3) Gegen die Entscheidung über die Beschwerde ist der
Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 23 des Ein-
führungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Ja-
nuar 1877 (BGBl. III 300-1), zuletzt geändert am 30. Juli 2009
(BGBl. I S. 2449, 2470), in der jeweils geltenden Fassung statt-
haft.

(4) Ist durch die Entscheidung der dienstaufsichtführenden
Richterin bzw. des dienstaufsichtführenden Richters ein
Antrag auf Herausgabe abgelehnt worden, ist für eine Klage
auf Herausgabe gegen die Freie und Hansestadt Hamburg der
ordentliche Rechtsweg gegeben. Für die Klage ist ohne Rück-
sicht auf den Wert des Streitgegenstandes das Landgericht
Hamburg zuständig.

Abschnitt 2

Annahme

§ 6

Hinterlegungsfähige Gegenstände

Zur Hinterlegung werden Geld, Wertpapiere und sonstige
Urkunden sowie Kostbarkeiten angenommen. 

§ 7

Annahme zur Hinterlegung

Die Annahme zur Hinterlegung bedarf einer Verfügung
der Hinterlegungsstelle (Annahmeanordnung). Die Verfügung
ergeht: 

1. auf Antrag der Hinterlegerin bzw. des Hinterlegers, wenn er
die Tatsachen angibt, welche die Hinterlegung rechtferti-
gen, oder wenn er nachweist, dass er durch Entscheidung
oder Anordnung der zuständigen Behörde zur Hinter-
legung für berechtigt oder verpflichtet erklärt ist,

2. auf Ersuchen der zuständigen Behörde.

§ 8

Antrag der Hinterlegerin bzw. des Hinterlegers

(1) Der Antrag des Hinterlegers nach § 7 Satz 2 Nummer 1
ist schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu stellen;
er ist in zwei Stücken einzureichen. Der Antrag soll enthalten: 

1. bei natürlichen Personen den Vor- und Familiennamen, die
Anschrift, andere die Hinterlegerin bzw. den Hinterleger
deutlich kennzeichnende Merkmale, und, falls eine Vertre-
terin bzw. ein Vertreter hinterlegt, die entsprechenden
Angaben für diese bzw. diesen; bei juristischen Personen
und Handelsgesellschaften die Firma, die Anschrift, die
gesetzliche Vertreterin bzw. den gesetzlichen Vertreter
sowie gegebenenfalls Handelsregisternummer und Sitz des
Amtsgerichts, bei dem die juristische Person oder die
Handelsgesellschaft eingetragen ist,

Gesetz
zur Einführung eines Hinterlegungsgesetzes

und zur Änderung weiterer Gesetze
Vom 25. November 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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2. die bestimmte Angabe der Tatsachen, welche die Hinter-
legung rechtfertigen, insbesondere die Bezeichnung der
Sache, der Behörde oder des Gerichts und des Akten-
zeichens, wenn die Angelegenheit, in der hinterlegt wird,
bei einer Behörde oder einem Gericht anhängig ist, sowie
gegebenenfalls, ob sich die Hinterlegung auf künftige oder
wiederkehrende Leistungen bezieht,

3. bei Hinterlegung von Geld den Betrag und, falls andere als
gesetzliche und gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel hin-
terlegt werden, die Geldsorten,

4. bei Hinterlegung von Wertpapieren: 

a) Zinssatz, Gattung, Jahrgang, Reihe, Buchstaben, Num-
mer, Nennbetrag und etwa sonst vorhandene Unter-
scheidungsmerkmale,

b) Angaben über die zu den Wertpapieren etwa gehörigen
Erneuerungs-, Zins- oder Gewinnanteilscheine; werden
Scheine hinterlegt, die zu bereits hinterlegten Wertpa-
pieren gehören, soll auf den wegen der Wertpapiere
selbst gestellten Antrag hingewiesen werden,

5. bei Hinterlegung von sonstigen Urkunden die genaue
Bezeichnung und den etwa angegebenen Wertbetrag,

6. bei Hinterlegung von Kostbarkeiten Gattung, Stoff und
etwa sonst vorhandene Unterscheidungsmerkmale sowie
den Wert.

Geldbeträge sind in Ziffern und in Buchstaben anzugeben.

(2) In dem Antrag sind, soweit möglich, die Personen, die
als Empfangsberechtigte in Frage kommen, entsprechend
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu bezeichnen. Wird zur Befreiung
einer Schuldnerin bzw. eines Schuldners von ihrer bzw. seiner
Verbindlichkeit hinterlegt, ist in dem Antrag ferner die Gläu-
bigerin bzw. der Gläubiger, für die bzw. den hinterlegt wird,
mit den in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 aufgeführten Angaben zu
bezeichnen; bei Ungewissheit über die Gläubigerin bzw. den
Gläubiger sind alle in Frage kommenden Personen aufzu-
führen. Außerdem ist anzugeben, warum die Schuldnerin bzw.
der Schuldner ihre bzw. seine Verbindlichkeit nicht oder nicht
mit Sicherheit erfüllen kann. Wird das Recht der Gläubigerin
bzw. des Gläubigers zum Empfang des hinterlegten Gegenstan-
des von der Bewirkung einer Gegenleistung abhängig gemacht,
ist die Gegenleistung anzugeben. Bei einer Hinterlegung für
unbekannte Erben ist auch die Person der Erblasserin bzw. des
Erblassers entsprechend Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu bezeich-
nen, zusätzlich sind das Sterbedatum und der letzte Wohnsitz
der Erblasserin bzw. des Erblassers anzugeben.

(3) In den Fällen des § 1171 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) und des § 67 des Gesetzes über Rechte an eingetragenen
Schiffen und Schiffsbauwerken (SchRG) vom 15. November
1940 (BGBl. III 403-4), zuletzt geändert am 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586, 2726), in der jeweils geltenden Fassung ist
dem Antrag auf Annahme der Nachweis beizufügen, dass das
Aufgebotsverfahren eingeleitet ist.

(4) Ist die antragstellende Person durch eine Behörde zur
Hinterlegung für berechtigt oder verpflichtet erklärt, so ist
dem Antrag die Entscheidung oder Anordnung in Urschrift,
Ausfertigung oder Abschrift beizufügen. Geht die Entschei-
dung oder Anordnung von dem Gericht aus, zu dem die Hin-
terlegungsstelle gehört, genügt die Bezugnahme auf dessen
Akten.

(5) Bei weiteren Hinterlegungen in derselben Angelegen-
heit kann auf den ersten Antrag Bezug genommen werden.

§ 9

Einzahlungen oder Einlieferung
vor Stellung des Annahmeantrages

(1) Ist eingezahlt oder eingeliefert und liegt noch kein
Annahmeantrag vor, so hat die Hinterlegungsstelle der Ein-
zahlerin bzw. dem Einzahler oder der Einlieferin bzw. dem
Einlieferer zur Stellung des Antrages eine angemessene Frist
mit dem Hinweis zu bestimmen, dass nach Ablauf der Frist der
Betrag zurückgezahlt oder die Sachen zurückgesandt werden.
Das Gleiche gilt, wenn der Antrag nicht den Anforderungen
entspricht.

(2) Die Rücksendung wird von der Hinterlegungsstelle
angeordnet.

§ 10

Verfahren nach Erlass der Annahmeanordnung

(1) Die Hinterlegungsstelle hat die Hinterlegerin bzw. den
Hinterleger von dem Erlass der Annahmeanordnung zu
benachrichtigen, sofern nicht bereits eingezahlt oder eingelie-
fert ist. Zugleich ist die Hinterlegerin bzw. der Hinterleger auf-
zufordern, die zu hinterlegenden Gegenstände innerhalb einer
bestimmten angemessenen Frist bei der zuständigen Hinter-
legungskasse unter Vorlegung der Nachricht entgeltfrei einzu-
zahlen oder einzuliefern. Die Hinterlegungsstelle und das
Aktenzeichen der Hinterlegungssache sind anzugeben. In die
Aufforderung ist der Hinweis aufzunehmen, dass nach Frist-
ablauf der Antrag als zurückgenommen behandelt wird. Die
Hinterlegungskasse ist in der Nachricht mit ihrer Anschrift
und im Fall einer Geldhinterlegung mit ihrer Bankverbindung
anzugeben.

(2) In der Annahmeanordnung ist die Hinterlegungskasse
zu ersuchen, die Anordnung zurückzugeben, falls nicht inner-
halb der Frist eingezahlt oder eingeliefert wird.

Abschnitt 3

Verwaltung der Hinterlegungsmasse

§ 11

Zahlungsmittel

(1) Gesetzliche und gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel
gehen in das Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg
über.

(2) Andere Zahlungsmittel werden unverändert aufbe-
wahrt. Sie können mit Zustimmung der Beteiligten in gesetz-
liche oder gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel umgewech-
selt werden. Der Reinerlös geht in das Eigentum der Freien
und Hansestadt Hamburg über.

§ 12

Verzinsung

Geld, das in das Eigentum des Staates übergegangen ist,
wird nach folgenden Bestimmungen verzinst:

1. Die Verzinsung beginnt drei Monate nach Ablauf des
Monats, in dem der Betrag eingezahlt worden ist; sie endet
mit dem Ablauf des Monats, der dem Tage der Auszahlungs-
verfügung vorhergeht,

2. der Zinssatz beträgt 1 vom Tausend monatlich,

3. die Zinsen werden jeweils mit dem Ablauf des Kalender-
jahres oder, wenn das Geld vorher herausgegeben wird, mit
der Herausgabe fällig,
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4. Beträge unter 50 Euro und Zinsen werden nicht verzinst.
Beträge, die 50 Euro übersteigen, werden bei der Zins-
berechnung auf volle 50 Euro nach unten abgerundet.

§ 13

Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten

(1) Wertpapiere können als stückelose Wertpapiere hinter-
legt oder während der Hinterlegung in stückelose Wertpapiere
umgewandelt werden. Sonstige Urkunden und Kostbarkeiten
werden unverändert aufbewahrt.

(2) Die Hinterlegungsstelle kann durch eine Sachverstän-
dige bzw. einen Sachverständigen den Wert von Kostbarkeiten
schätzen oder ihre Beschaffenheit feststellen lassen. Die
Kosten trägt die Hinterlegerin bzw. der Hinterleger.

§ 14

Besorgung von Wertpapiergeschäften
während der Hinterlegung

(1) Hinterlegte Wertpapiere sind einem geeigneten Kredit-
institut zur Verwaltung und Verwahrung zu übergeben, wenn
zu erwarten ist, dass die Hinterlegung länger als drei Monate
dauern wird oder die Hinterlegungsstelle die Abgabe anordnet.

(2) Hat die Hinterlegung von Wertpapieren drei Monate
angedauert, so erfolgt durch die Hinterlegungsstelle eine Ver-
waltung der Wertpapiere nach den folgenden Vorschriften. Die
Hinterlegungsstelle kann auf Antrag einer bzw. eines Beteilig-
ten einen früheren Zeitpunkt für den Beginn der Verwaltung
bestimmen. Eine abweichende Bestimmung ist regelmäßig
dann zu treffen, wenn die antragstellende Person für eine
frühere Verwaltung zwingende Gründe, insbesondere einen
drohenden Rechtsverlust, dartut. Dauert die Hinterlegung
länger als drei Monate, so sind die Geschäfte, die in der Zwi-
schenzeit nicht erledigt wurden, alsbald nachzuholen.

(3) Im Rahmen der Verwaltung nach Absatz 1 werden
während der Hinterlegung besorgt

1. die Einlösung von Wertpapieren, die ausgelost, gekündigt
oder aus einem anderen Grunde fällig sind, sowie der
Umtausch, die Abstempelung oder dergleichen bei Wertpa-
pieren, die hierzu aufgerufen sind; ist die Einlösung neben
anderen Möglichkeiten vorgesehen, so wird die Einlösung
besorgt; ist ein Spitzenbetrag vorhanden, dessen Umtausch
oder dergleichen nicht möglich ist, kann die Hinterlegungs-
stelle seine bestmögliche Verwertung anordnen,

2. die Einlösung fälliger Zins- und Gewinnanteilscheine,

3. die Beschaffung von neuen Zins- und Gewinnanteilschei-
nen sowie von Erneuerungsscheinen dazu.

Ist die Besorgung eines Geschäfts nach Satz 1 Nummer 1 oder
2 bei ausländischen Wertpapieren mit unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten oder Kosten verbunden, kann die Hinter-
legungsstelle stattdessen die bestmögliche Verwertung anord-
nen.

(4) Die bezeichneten Geschäfte werden jedoch nur besorgt,
wenn 

1. die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus dem Bundes-
anzeiger oder einer von der Justizverwaltung bestimmten
Verlosungstabelle hervorgeht oder

2. die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus den Wertpapie-
ren selbst hervorgeht oder

3. eine Beteiligte oder ein Beteiligter die Vornahme eines die-
ser Geschäfte beantragt und die Voraussetzungen für die
Vornahme dargetan hat.

Die Hinterlegungsstelle kann gleichwohl anordnen, dass die
Besorgung der Geschäfte unterbleibt, wenn besondere Beden-
ken entgegenstehen; in diesem Fall hat sie die Personen, die
zur Zeit der Anordnung an der Hinterlegung beteiligt sind,
hiervon alsbald zu benachrichtigen, soweit dies ohne unver-
hältnismäßige Schwierigkeiten möglich ist.

(5) Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag einer Beteilig-
ten oder eines Beteiligten 

1. eine von Absatz 3 abweichende Regelung treffen,

2. anordnen, dass bei Wertpapieren weitere Geschäfte besorgt
werden, wenn ein besonderes Bedürfnis hierfür hervor-
getreten ist,

3. anordnen, dass hinterlegtes Geld zum Ankauf von bestimm-
ten Wertpapieren nach Maßgabe des § 1807 Absatz 1 Num-
mer 4 BGB verwendet wird.

Sie hat vorher die übrigen Beteiligten zu hören, soweit dies
ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten möglich ist.

Abschnitt 4

Benachrichtigungen

§ 15

Benachrichtigung der Gläubigerin bzw. des Gläubigers

(1) Ist zur Befreiung einer Schuldnerin bzw. eines Schuld-
ners von ihrer bzw. seiner Verbindlichkeit hinterlegt, soll die
Hinterlegungsstelle die Schuldnerin bzw. den Schuldner unter
Bezugnahme auf § 382 BGB zu dem Nachweis auffordern, dass
und wann die Gläubigerin bzw. der Gläubiger die in § 374
Absatz 2 BGB vorgeschriebene Anzeige von der Hinterlegung
empfangen hat. Führt die Schuldnerin bzw. der Schuldner den
Nachweis nicht innerhalb von drei Monaten nach der Auffor-
derung, ist die Hinterlegungsstelle ermächtigt, in ihrem bzw.
seinem Namen und auf ihre bzw. seine Kosten der Gläubigerin
bzw. dem Gläubiger die Anzeige zu machen; die Aufforderung
muss einen Hinweis auf diese Rechtsfolge enthalten.

(2) Die Aufforderung an die Schuldnerin bzw. den Schuld-
ner soll alsbald abgesandt werden. Die Anzeige an die Gläubi-
gerin bzw. den Gläubiger kann die Hinterlegungsstelle bis zum
Ablauf eines Jahres seit der Hinterlegung aussetzen.

(3) Die Aufforderung und die Anzeige sind nach den für die
Zustellung von Amts wegen geltenden Vorschriften der Zivil-
prozessordnung (ZPO) bekannt zu machen. Erscheint die
Schuldnerin bzw. der Schuldner zur Stellung des Hinter-
legungsantrags persönlich, soll ihr bzw. ihm die Aufforderung
sogleich nach § 173 ZPO zugestellt werden.

§ 16

Benachrichtigung der Sparbuchausstellerin
bzw. des Sparbuchausstellers

Von der Hinterlegung eines Sparbuchs benachrichtigt die
Hinterlegungsstelle die Ausstellerin bzw. den Aussteller des
Sparbuchs.

§ 17

Benachrichtigung des Nachlassgerichts

Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt außer bei Hinterle-
gungen nach § 1960 BGB das zuständige Nachlassgericht von
einer Hinterlegung für unbekannte Erben, wenn aus den Hin-
terlegungsakten nicht ersichtlich ist, dass dem Nachlassgericht
die Hinterlegung bereits bekannt ist, und teilt sämtliche in den
Hinterlegungsakten enthaltenen Angaben über die Person der
Erblasserin bzw. des Erblassers mit.
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§ 18

Benachrichtigung des Betreuungs- und Familiengerichts

Erfolgt die Hinterlegung im Rahmen eines Betreuungs-
verfahrens oder für eine minderjährige Person, benachrichtigt
die Hinterlegungsstelle das jeweils zuständige Gericht. Die
Hinterlegungsstelle benachrichtigt das Betreuungs- oder
Familiengericht von einer Hinterlegung für eine betreute oder
minderjährige Person, wenn diese nicht im Zusammenhang
mit einem Rechtsstreit steht und nicht auf einer Anordnung
des Betreuungs- oder Familiengerichts beruht.

§ 19

Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft

Wird eine Sicherheit nach den §§ 116 und 116a der Straf-
prozessordnung hinterlegt, ist unverzüglich die zuständige
Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen.

§ 20

Benachrichtigung der Hinterlegungskasse von Abtretungen,
Pfändungen und ähnlichen Veränderungen

Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt unverzüglich die
Hinterlegungskasse von Abtretungen, Pfändungen, Gesamt-
vollstreckungen und ähnlichen Veränderungen. Sie hat die
Kasse auch von deren Erledigung zu benachrichtigen.

Abschnitt 5

Herausgabe

§ 21

Herausgabeanordnung

(1) Die Herausgabe bedarf einer Verfügung der Hinter-
legungsstelle (Herausgabeanordnung).

(2) Soll die Herausgabe einer Sache von der Zahlung der
Kosten nach § 10 Absatz 2 Nummer 5 des Landesjustizkosten-
gesetzes vom 18. Oktober 1957 (Sammlung des bereinigten
hamburgischen Landesrechts I 34-a), zuletzt geändert am 
25. November 2010 (HmbGVBl. S. 614, 618), abhängig ge-
macht werden, ist die Herausgabeanordnung erst zu erlassen,
wenn die Kosten eingezahlt sind.

§ 22

Antrag auf Herausgabe, Nachweis der Berechtigung

(1) Die Herausgabeanordnung ergeht auf Antrag, wenn die
Berechtigung der Empfängerin bzw. des Empfängers nachge-
wiesen ist.

(2) Der Antrag auf Herausgabe ist schriftlich oder zu Proto-
koll der Geschäftsstelle zu stellen. Dabei soll, soweit hinterleg-
tes Geld herausgegeben werden soll, eine Bankverbindung der
Empfangsberechtigten bzw. des Empfangsberechtigten ange-
geben werden. 

(3) Der Nachweis ist namentlich als geführt anzusehen: 

1. wenn die Beteiligten die Herausgabe an die Empfängerin
bzw. den Empfänger schriftlich oder zur Niederschrift der
Hinterlegungsstelle, eines Gerichts oder einer Urkundsbe-
amtin bzw. eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
bewilligt oder ihre bzw. seine Empfangsberechtigung in
gleicher Weise anerkannt haben,

2. wenn die Berechtigung der Empfängerin bzw. des Empfän-
gers durch rechtskräftige Entscheidung mit Wirkung gegen
die Beteiligten oder gegen die Freie und Hansestadt Ham-
burg festgestellt ist.

Aus einem nachher entstandenen Grund kann auch in diesen
Fällen die Berechtigung beanstandet werden.

(4) Kann die Herausgabeanordnung nicht ausgeführt wer-
den, weil die Empfängerin bzw. der Empfänger die Annahme
verweigert oder weil die Sendung als unzustellbar zurück-
kommt, hat die Hinterlegungsstelle eine erneute Annahme-
anordnung zu erlassen.

(5) Die Hinterlegungsstelle kann die Herausgabeanord-
nung zurücknehmen, wenn nach ihrem Erlass Umstände
bekannt werden, die ihrer Ausführung entgegenstehen. 

§ 23

Bescheinigung, öffentliche Beglaubigung

(1) Die für den Nachweis der Empfangsberechtigung
wesentliche Erklärung einer bzw. eines Beteiligten ist schrift-
lich abzugeben. Die Hinterlegungsstelle kann verlangen, dass
die Echtheit der Unterschrift durch eine zur Führung eines
öffentlichen Siegels berechtigte Person unter Beidrückung
ihres Siegels oder Stempels bescheinigt wird. Sie kann auch
verlangen, dass die Unterschrift öffentlich beglaubigt wird.

(2) Das Gleiche gilt, wenn eine Vollmachtsurkunde ein-
gereicht wird.

§ 24

Herausgabeersuchen von Behörden

(1) Die Herausgabeanordnung nach § 21 Absatz 1 ergeht
ferner, wenn die zuständige Behörde um Herausgabe an sie
selbst oder an eine von ihr bezeichnete Stelle oder Person
ersucht. Geht das Ersuchen von einer obersten Bundes- oder
Landesbehörde oder von einer ihr unmittelbar unterstellten
höheren Bundes- oder Landesbehörde aus, ist deren Zustän-
digkeit von der Hinterlegungsstelle nicht zu prüfen. Das
Gleiche gilt, wenn das Ersuchen von einem Gericht ausgeht.

(2) Ergibt sich gegen die Berechtigung des Empfängers ein
Bedenken, das die ersuchende Behörde nicht berücksichtigt
hat, ist es ihr mitzuteilen; die Verfügung ist auszusetzen. Hält
die Behörde ihr Ersuchen gleichwohl aufrecht, ist ihm statt-
zugeben.

§ 25

Frist zur Klage

(1) Ist ein Antrag auf Herausgabe gestellt, kann die Hinter-
legungsstelle Beteiligten, welche die Herausgabe nicht bewil-
ligt und auch die Empfangsberechtigung nicht anerkannt
haben, eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen
derer sie ihr die Erhebung der Klage wegen ihrer Ansprüche
nachzuweisen haben. Sie soll jedoch von dieser Möglichkeit
nur Gebrauch machen, wenn es unbillig wäre, von der antrag-
stellenden Person weitere Nachweise zu verlangen.

(2) Die Bestimmung der Frist ist dem, der die Herausgabe
beantragt hat, und den Personen, an die sie sich richtet, nach
den Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Zustellung
von Amts wegen bekannt zu geben. Sie unterliegt der
Beschwerde, die binnen zwei Wochen seit dem Zeitpunkt der
Zustellung bei der Hinterlegungsstelle einzulegen ist. Die
Hinterlegungsstelle ist auf die Beschwerde hin zu einer Ände-
rung ihrer Entscheidung befugt. Hilft sie nicht ab, hat sie die
Beschwerde unverzüglich der dienstaufsichtsführenden Rich-
terin bzw. dem dienstaufsichtführenden Richter des Amts-
gerichts zur Entscheidung vorzulegen.

(3) Die Entscheidung der dienstaufsichtführenden Richte-
rin bzw. des dienstaufsichtführenden Richters des Amtsge-
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richts ist nach Absatz 2 Satz 1 bekannt zu geben. Eine weitere
Beschwerde ist nicht zulässig. § 5 Absatz 3 bleibt unberührt. 

(4) Eine verspätet eingelegte Beschwerde kann, solange
noch nicht herausgegeben ist, von der dienstaufsichtführen-
den Richterin bzw. dem dienstaufsichtführenden Richter des
Amtsgerichts zugelassen werden.

(5) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 beginnt mit der Rechts-
kraft der sie bestimmenden Verfügung. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die Herausgabe als bewilligt, wenn nicht inzwischen
der Hinterlegungsstelle die Erhebung der Klage nachgewiesen
ist.

§ 26

Herausgabeort, Haftung nach der Herausgabe

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg ist nicht verpflich-
tet, die Hinterlegungsmasse an einem anderen Ort als dem Sitz
der Hinterlegungsstelle herauszugeben.

(2) Nach der Herausgabe kann die Freie und Hansestadt
Hamburg nur auf Grund der Vorschriften über die Haftung für
Amtspflichtverletzungen der Justizbeamtinnen bzw. Justiz-
beamten in Anspruch genommen werden.

Abschnitt 6

Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe

§ 27

Einunddreißigjährige Frist

(1) In den Fällen des § 382 BGB, des § 1171 Absatz 3 BGB,
des § 67 SchRG und in den Fällen des § 117 Absatz 2 und der
§§ 120, 121, 124, 126 des Gesetzes über die Zwangsversteige-
rung und die Zwangsverwaltung (ZVG) vom 24. März 1897
(BGBl. III 310-14), zuletzt geändert am 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2258, 2269), in der jeweils geltenden Fassung erlischt der
Anspruch auf Herausgabe mit dem Ablauf von 31 Jahren,
wenn nicht zu diesem Zeitpunkt ein begründeter Antrag auf
Herausgabe vorliegt.

(2) Die Frist beginnt

1. im Fall des § 382 BGB mit dem Zeitpunkt, in dem die Gläu-
bigerin bzw. der Gläubiger die Anzeige von der Hinter-
legung empfangen hat, oder, falls die Anzeige untunlich war
und deshalb unterblieben ist, mit der Hinterlegung,

2. in den Fällen des § 1171 Absatz 3 BGB sowie des § 67 SchRG
mit dem Erlass des Beschlusses, durch den die Gläubigerin
bzw. der Gläubiger mit seinem Recht ausgeschlossen ist; das
Gericht hat den Ausschließungsbeschluss der Hinter-
legungsstelle mitzuteilen,

3. in den Fällen des § 117 Absatz 2 sowie der §§ 124 und 126
ZVG mit der Hinterlegung,

4. in den Fällen der §§ 120 und 121 ZVG mit dem Zeitpunkt,
in dem die Bedingung eingetreten ist, unter der hinterlegt
ist; kann der Eintritt der Bedingung nicht ermittelt werden,
beginnt die Frist mit dem Ablauf von zehn Jahren seit der
Hinterlegung oder, wenn die Bedingung erst in einem
späteren Zeitpunkt eintreten konnte, mit dem Ablauf von
zehn Jahren seit diesem Zeitpunkt.

§ 28

Dreißigjährige Frist

(1) In den übrigen Fällen erlischt der Anspruch auf
Herausgabe mit dem Ablauf von 30 Jahren nach der Hinter-
legung, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt ein begründeter
Antrag auf Herausgabe vorliegt.

(2) Bei Hinterlegungen auf Grund der §§ 1667, 1814, 1818
und 1915 BGB müssen außerdem 20 Jahre seit dem Zeitpunkt
abgelaufen sein, in dem die elterliche Sorge, die Betreuung, die
Vormundschaft oder Pflegschaft beendet ist. In den Fällen der
Abwesenheitspflegschaft genügt der Ablauf der in Absatz 1
bestimmten Frist.

§ 29
Erneuter Fristbeginn

Hat eine Beteiligte oder ein Beteiligter in den Fällen des
§ 28 innerhalb der Frist angezeigt und nachgewiesen, dass die
Veranlassung zur Hinterlegung fortbesteht, beginnt die Frist
mit dem Zeitpunkt, in dem die Anzeige eingegangen ist, von
neuem.

§ 30
Verfall der Hinterlegungsmasse

Mit dem Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe verfällt
die Hinterlegungsmasse der Freien und Hansestadt Hamburg.

Abschnitt 7
Hinterlegung in besonderen Fällen

§ 31
Genehmigung der Aufsichtsbehörde einer Stiftung

In Fällen, in denen Gegenstände, die zu dem Vermögen
einer Stiftung gehören, auf Grund stiftungsrechtlicher Vor-
schriften oder Anordnungen hinterlegt sind, ist zur Heraus-
gabe die Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Stiftung
erforderlich; zur Herausgabe von Erträgen bedarf es dieser
Genehmigung nicht. Die Aufsichtsbehörde der Stiftung kann
etwas anderes bestimmen.

A r t i k e l  2
Änderung des Landesjustizkostengesetzes

Das Landesjustizkostengesetz vom 18. Oktober 1957
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
34-a), zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251,
255) wird wie folgt geändert: 
1. § 10 wird wie folgt geändert:
1.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Textstelle „§ 11 Satz 2 der Hin-
terlegungsordnung vom 10. März 1937 (Bundesgesetz-
blatt III 300-15), zuletzt geändert am 20. August 1990
(Bundesgesetzblatt I Seite 1765)“ ersetzt durch die
Textstelle „§ 15 Absatz 1 Satz 2 des Hinterlegungsgeset-
zes vom 25. November 2010 (HmbGVBl. S. 614)“. 

b) Nummer 4 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
„a) die Beträge, die bei der Umwechselung von Zah-

lungsmitteln nach § 11 Absatz 2 Satz 2 des Hinter-
legungsgesetzes oder bei der Besorgung von
Geschäften nach § 14 des Hinterlegungsgesetzes an
Banken oder andere Stellen zu zahlen sind;“.

1.2 In Absatz 2 Nummer 8 wird die Textstelle „Vormund-
schaftsgerichts“ durch die Textstelle „Familien- oder
Betreuungsgerichts“ ersetzt.

2. In § 12 Absatz 1 Satz 1 wird die Textstelle „§ 130 Absatz 1
der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom
26. Juli 1957 (Bundesgesetzblatt III 368-1), zuletzt geän-
dert am 17. Dezember 1990 (Bundesgesetzblatt I Seiten
2847, 2857)“ durch die Textstelle „§ 59 Absatz 1 des Geset-
zes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), zuletzt geän-
dert am 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449, 2469)“ ersetzt.
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A r t i k e l  3
Änderung des

Hamburgischen Verwaltungszustellungsgesetzes

In § 2 des Hamburgischen Verwaltungszustellungsgesetzes
vom 21. Juni 1954 (Sammlung des bereinigten hamburgischen
Landesrechts I 20102-a), zuletzt geändert am 14. Dezember
2005 (HmbGVBl. 2006 S. 1), wird die Textstelle „der Hinter-
legungsordnung vom 10. März 1937 (Reichsgesetzblatt I 
Seite 285)“ durch die Textstelle „des Hinterlegungsgesetzes
vom 25. November 2010 (HmbGVBl. S. 614)“ ersetzt.

A r t i k e l  4
Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2010 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die Hinter-
legungsordnung vom 10. März 1937 (Sammlung des bereinig-
ten hamburgischen Landesrechts II 3213-a) in der geltenden
Fassung, die Verordnung zur Durchführung der Hinter-
legungsordnung vom 12. März 1937 (Sammlung des bereinig-
ten hamburgischen Landesrechts II 3213-a-1) und die Zweite
Verordnung zur Durchführung der Hinterlegungsordnung
vom 24. November 1939 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts II 3213-a-2) außer Kraft. 

(3) Hinterlegungssachen, die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach Maßgabe der Hinterlegungsordnung anhängig sind,
werden nach Maßgabe des Artikels 1 weitergeführt. Gleiches
gilt für anhängige Rechtsbehelfe und Rechtsmittel. Weitere
Beschwerden, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängig
sind, bleiben zulässig.

Ausgefertigt Hamburg, den 25. November 2010.

Der Senat
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